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18. Änderung des
Flächennutzungsplanes

GEMEINDE NEU WULMSTORF

18. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER GEMEINDE NEU WULMSTORF
IM BEREICH ELSTORF / SCHWIEDERSTORF

HochwasserrückhalteflächeHR

ZEICHENERKLÄRUNG

Art der baulichen Nutzung                  § 5 (2) 1 BauGB

Wohnbauflächen (W)                  § 1 (1) 1 BauNVO

Gemischte Bauflächen (M)                             § 1 (1) 2 BauNVO

Gewerbliche Bauflächen (G)                            § 1 (1) 3 BauNVO

Flächen für den Gemeinbedarf                         § 5 (2) 2 BauGB

Schule / Kindertagesstätte (Kita) / 
sonstige soziale Einrichtungen

Flächen für den überörtlichen Verkehr 
und für örtliche Hauptverkehrszüge                § 5 (2) 3 BauGB

Grünflächen                              § 5 (2) 5 BauGB

Sportplatz / -anlage

Ortsdurchfahrtsgrenze

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den 
Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses            

                § 5 (2) 7 BauGB

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft  

                § 5 (2) 10 BauGB

III. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN       § 5 (4) BauGB

geschütztes Biotop § 30 des BNatSchG

Grenze des Gemeindegebietes

Geltungsbereich der Teilflächen der Änderung, mit Nummerierung

I. DARSTELLUNGEN

PLANZ.        ERLÄUTERUNGEN                        RECHTSGRUNDLAGEN

II. KENNZEICHNUNG       § 5 (3) 3 BauGB

SONSTIGE PLANZEICHEN

Wasserflächen
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Flächen für die Landwirtschaft § 5 (2) 9 BauGB

Landschaftsschutzgebiet
L

D Baudenkmal
hier: einzelne bauliche Anlage

geplante Landschaftsschutzgebietsgrenze

Trockental

Hauptversorgungsleitungen und Hauptwasserleitungen           
§ 5 (2) 4 BauGB

oberirdische Stromleitungen
20 kV / 110 kV

W unterirdische Wasserversorgungsleitungen

Umgrenzung der Flächen, deren Böden erheblich mit 
umweltgefährdenden Stoffen belastet sind - Altlasten - 

     § 5 (3) 3 BauGB
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§ 5 (2) 4 BauGB
Elektrizität (Schaltstation)

§ 
30

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen

Eingrünung

Wald gem. § 2 NWaldLG

G unterirdische Gastransportleitungen

Trockental Trockental

Umgrenzung der Flächen mit wasserrechtlichen Regelungen

Zweckbestimmung:
Wasserschutzgebiet mit Angabe des Schutzstatus

SCHUTZZONE IIIa /
SCHUTZZONE IIIb

Übersichtskarte DTK 25 (verkleinert)

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 
die Aufgestellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungs- 
beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.10.2017 ortsüblich bekanntgemacht worden.
  

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel          

..........................................
Bürgermeister

(in Vertretung Schröder)

Planunterlage
Amtliche Karte 1: 5.000 (AK5)
Maßstab 1 : 5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung.

c   2016

Planverfasser
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro 
Architektur + Stadtplanung, Baum | Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Hamburg.

Hamburg, den 26.05.2021
..........................................

Planverfasser

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am 25.04.2019 dem Entwurf der 
18. Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und seine öffentliche Auslegung 
einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.07.2019 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich der Begründung haben 
vom 26.07.2019 bis 09.09.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                
..........................................  

Bürgermeister   
(in Vertretung Schröder)

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat nach Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 18. Änderung des Flächennutzungsplans nebst Begründung in 
seiner Sitzung am 22.04.2021 beschlossen.

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                            
..........................................  

Bürgermeister  
(in Vertretung Schröder)

Genehmigung
Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit Verfügung (Az.: S03.1-61/06-05/21) vom 
heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / mit Ausnahmen der durch ............................... 
kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Winsen (Luhe), den 23.09.2021 Siegel                               
..........................................  

Unterschrift  

Beitrittsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf ist den in der Genehmigungsverfügung vom ........................ 
(Az.:..................................) aufgeführten Auflagen / Maßgaben in seiner Sitzung 
am ........................... beigetreten. Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans hat zuvor wegen der 
Auflagen / Maßgaben vom ................................. bis ................................... öffentlich ausgelegen. Ort 
und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden ortsüblich am  ........................... bekanntgemacht.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister  

Inkrafttreten
Die Genehmigung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 
14.10.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Harburg bekanntgemacht worden. Die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit am 14.10.2021 wirksam geworden.

Neu Wulmstorf, den 19.10.2021 Siegel                        
..........................................  

Bürgermeister  

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der 18. Änderung des 
Flächennutzungsplans gemäß § 215 Abs. 2 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister  
   

                                                                                     
Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 18. Änderung des Flächennutzungsplans sind 
Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister 
         

Beglaubigungsvermerk
Die Abschrift stimmt mit der Urschrift überein.                                                                                

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister 

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans am 22.04.2021 beschlossen. 

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                
..........................................  

Bürgermeister   
(in Vertretung Schröder)

gez. Schröder

gez. i.A. T. Ziel

gez. Handtke

gez. Schröder

VERFAHRENSVERMERKE

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 
die Aufgestellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungs- 
beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.10.2017 ortsüblich bekanntgemacht worden.
  

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel          

..........................................
Bürgermeister

(in Vertretung Schröder)

Planunterlage
Amtliche Karte 1: 5.000 (AK5)
Maßstab 1 : 5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung.

c   2016

Planverfasser
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro 
Architektur + Stadtplanung, Baum | Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Hamburg.

Hamburg, den 26.05.2021
..........................................

Planverfasser

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am 25.04.2019 dem Entwurf der 
18. Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und seine öffentliche Auslegung 
einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.07.2019 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich der Begründung haben 
vom 26.07.2019 bis 09.09.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                
..........................................  

Bürgermeister   
(in Vertretung Schröder)

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat nach Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 18. Änderung des Flächennutzungsplans nebst Begründung in 
seiner Sitzung am 22.04.2021 beschlossen.

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                            
..........................................  

Bürgermeister  
(in Vertretung Schröder)

Genehmigung
Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit Verfügung (Az.: S03.1-61/06-05/21) vom 
heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / mit Ausnahmen der durch ............................... 
kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Winsen (Luhe), den 23.09.2021 Siegel                               
..........................................  

Unterschrift  

Beitrittsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf ist den in der Genehmigungsverfügung vom ........................ 
(Az.:..................................) aufgeführten Auflagen / Maßgaben in seiner Sitzung 
am ........................... beigetreten. Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans hat zuvor wegen der 
Auflagen / Maßgaben vom ................................. bis ................................... öffentlich ausgelegen. Ort 
und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden ortsüblich am  ........................... bekanntgemacht.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister  

Inkrafttreten
Die Genehmigung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 
14.10.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Harburg bekanntgemacht worden. Die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit am 14.10.2021 wirksam geworden.

Neu Wulmstorf, den 19.10.2021 Siegel                        
..........................................  

Bürgermeister  

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der 18. Änderung des 
Flächennutzungsplans gemäß § 215 Abs. 2 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister  
   

                                                                                     
Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 18. Änderung des Flächennutzungsplans sind 
Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister 
         

Beglaubigungsvermerk
Die Abschrift stimmt mit der Urschrift überein.                                                                                

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister 

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans am 22.04.2021 beschlossen. 

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                
..........................................  

Bürgermeister   
(in Vertretung Schröder)

gez. Schröder

gez. Schröder

gez. Schwormstede

im Bereich Elstorf / Schwiederstorf

ABSCHRIFT

Aufstellungsbeschluss
Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am 19.04.2016 
die Aufgestellung der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen. Der Aufstellungs- 
beschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 17.10.2017 ortsüblich bekanntgemacht worden.
  

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel          

..........................................
Bürgermeister

(in Vertretung Schröder)

Planunterlage
Amtliche Karte 1: 5.000 (AK5)
Maßstab 1 : 5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen Vermessungs- und 
Katasterverwaltung.
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Planverfasser
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplans wurde ausgearbeitet vom Büro 
Architektur + Stadtplanung, Baum | Schwormstede | Stellmacher PartGmbB, Hamburg.

Hamburg, den 26.05.2021
..........................................

Planverfasser

Öffentliche Auslegung
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat in seiner Sitzung am 25.04.2019 dem Entwurf der 
18. Änderung des Flächennutzungsplans zugestimmt und seine öffentliche Auslegung 
einschließlich der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 18.07.2019 ortsüblich bekanntgemacht. 
Der Entwurf der 18. Änderung des Flächennutzungsplans einschließlich der Begründung haben 
vom 26.07.2019 bis 09.09.2019 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                
..........................................  

Bürgermeister   
(in Vertretung Schröder)

Feststellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf hat nach Prüfung der abgegebenen Stellungnahmen 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB die 18. Änderung des Flächennutzungsplans nebst Begründung in 
seiner Sitzung am 22.04.2021 beschlossen.

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                            
..........................................  

Bürgermeister  
(in Vertretung Schröder)

Genehmigung
Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist mit Verfügung (Az.: S03.1-61/06-05/21) vom 
heutigen Tage unter Auflagen / mit Maßgaben / mit Ausnahmen der durch ............................... 
kenntlich gemachten Teile gemäß § 6 BauGB genehmigt. 

Winsen (Luhe), den 23.09.2021 Siegel                               
..........................................  

Unterschrift  

Beitrittsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Neu Wulmstorf ist den in der Genehmigungsverfügung vom ........................ 
(Az.:..................................) aufgeführten Auflagen / Maßgaben in seiner Sitzung 
am ........................... beigetreten. Die 18. Änderung des Flächennutzungsplans hat zuvor wegen der 
Auflagen / Maßgaben vom ................................. bis ................................... öffentlich ausgelegen. Ort 
und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden ortsüblich am  ........................... bekanntgemacht.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister  

Inkrafttreten
Die Genehmigung der 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist gemäß § 6 Abs. 5 BauGB am 
14.10.2021 im Amtsblatt für den Landkreis Harburg bekanntgemacht worden. Die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans ist damit am 14.10.2021 wirksam geworden.

Neu Wulmstorf, den 19.10.2021 Siegel                        
..........................................  

Bürgermeister  

Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 18. Änderung des Flächennutzungsplans ist die 
Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften beim Zustandekommen der 18. Änderung des 
Flächennutzungsplans gemäß § 215 Abs. 2 BauGB nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister  
   

                                                                                     
Mängel der Abwägung
Innerhalb eines Jahres nach Wirksamwerden der 18. Änderung des Flächennutzungsplans sind 
Mängel der Abwägung nicht geltend gemacht worden.

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister 
         

Beglaubigungsvermerk
Die Abschrift stimmt mit der Urschrift überein.                                                                                

Neu Wulmstorf, den ......................... Siegel
..........................................  

Bürgermeister 

PRÄAMBEL

Aufgrund des § 1 Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) i.V.m. § 58 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der zum Zeitpunkt des Beschlusses über die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde die 
18. Änderung des Flächennutzungsplans am 22.04.2021 beschlossen. 

Neu Wulmstorf, den 01.06.2021 Siegel                
..........................................  

Bürgermeister   
(in Vertretung Schröder)

gez. Schröder
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B-Plan Nr. 78 
"Windpark Elstorf" 
(Vorentwurf, Stand Oktober 2016)

Leitbild Elstorf / Schwiederstorf 2035 

Elstorf / Schwiederstorf entwickelt sich bis zum Jahr 2035 zu einem 
ländlichen Nebenzentrum mit versorgendem Ortskern im südlichen 
Gemeindegebiet von Neu Wulmstorf, 

• der als Wohnstandort für eine Entlastung des Siedlungsdrucks vom 
Hauptort Neu Wulmstorf sorgt,

• der für örtliche sowie ortsnah und regional agierende 
Gewerbebetriebe Entwicklungsmöglichkeiten und somit wohnortnahe 
Arbeitsplätze bietet, 

• der die Grundversorgung der Bevölkerung im südlichen 
Gemeindegebiet, insbesondere bezüglich Einzelhandel und sozialer 
Infrastruktur, gewährleistet,

• der mit seinen Bau- und Siedlungsstrukturen Bezüge zu den 
dörflichen Wurzeln und zum ländlichen Umfeld bewahrt, 

• der eine strukturreiche Landschaft mit attraktiven Wander- und 
Radwegen als Erholungsraum für die Bevölkerung erhält, pflegt und 
entwickelt,

• der wertvolle Biotopbereiche erhält und vernetzt,

• der kulturhistorisch bedeutsame Landschaftselemente und 
innerörtliche Freiflächen für die dörfliche Identität und den Arten- und 
Biotopschutz erhält.

B-Plan 35

0 50 100 200m

Nutzung Bestand

Wohnbauflächen

Gemischte Bauflächen

Gewerbliche Bauflächen

Sonstige Sondergebiete   

Gemeinbedarfsflächen

LEGENDE

Sporthalle Tennisanlage

Sportplatz

Kita

Grundschule

Kirche

naturräumliche Restriktionen / Potenziale

LSG Landschaftsschutzgebiet "Rosengarten-Kiekeberg-Stuvenwald"
L

Wasserschutzgebietsgrenze

§ geschützte Biotope (§ 30 BNatschG) mit Biotopnummer

Grünland

Spielplatz

Konflikte / Mängel

Stärken

Geruchs- und 

Lärmemissionen durch
Betrieb in (potentiell) konfliktträchtiger LageG

Verkehr: 
Barrierewirkung und Immissionsbelastung durch B3 und L 235

Potentiale

Unter Denkmalschutz stehende Gesamtanlagen (Ensembles)

Baudenkmal (einzelne bauliche Anlage)D

D

EZH, Nahvers.

Nachverdichtungsmöglichkeiten
(hier vorerst Flächen aus R+S 2004, im Abgleich mit AK5, 2016)

NV

Abgleich Bauflächenkataster E+K erforderlich!

potenzielle Siedlungserweiterung langfristig

Siedlungsentwicklung kurzfristig
(Bauleitplanverfahren in Vorbereitung)

Wohnnutzung

Grün- / Sportanlage

Wohnbauflächen Gewerbliche Flächen

Grün-/ Sportanlage

Landwirtschaftl.
Betrieb

Pferdehaltung

Friedhof

Feuerwehr

Ortsdurchfahrtsgrenze
OD km

Grünflächen

Wasserflächen 

Flächen für Wald

z.B. B-Plan 39

10.FNP Änd. Geltungsbereich Flächennutzungsplanänderung 
(nach Neuaufstellung 2002)

Geltungsbereich Bebauungsplan

Vorbehaltstrasse B3-Ortsumgehung (gem. RROP 2025, Stand August 2016) 

Verkehr

überörtliche 
Hauptverkehrsstraßen

innerörtliche Hauptverkehrsstraßen + Wohnsammelstraßen

Verkehrsfl. bes. Zweckb.: 
öff. Parkplätze

Flächen
(gem. FNP, Gosch-Schreyer-Partner (2002) sowie 10. FNP Änd. (2013))

Betriebe / Einrichtungen

sonstige Abgrenzungen

Bauvoranfragen / Interessenbekundung Wohnnutzung

Alternativ-Tasse B3-Ortsumgehung (Variantenprüfung) 
(gem. Tel. NLStBV 03/2017) 

Untersuchungsraum

Erholungswege in die freie Landschaft

Erhaltung / Entwicklung von Natur und Landschaft:
Biotopverbund, Erholungsnutzung

wertvolle 
Biotopbereiche

Natur und Landschaft 
(gem. Bestands- und Analyseplan, Planungsgruppe Landschaft, 03/2017)

Wald

Gewerbe und Landwirschaft:

landwirtschaftliche Betriebe u. Gewerbe / Versorgung

Gemeinbedarf

Grünflächen, Sport

Erweiterungsfläche 
Friedhof

Kita Schule

Mischnutzung

Gemeinbedarf

Gewerbe

DGH Dorfgemeinschaftshaus

mit potenziellen Standorten für Einrichtungen:

Gastronomie, Versorung* Dienstleistung*

B

Mischnutzung

Kleingewässer / Tümpel / Regenrückhaltebecken / Nassbrachen

Fließgewässer / Gräben

*(gem. Rahmen- und Strukturplan 2004 im Abgleich mit dem Internet)

Gemeindegrenze

Mindestabstand 1.000m zu Siedlungsbereichen mit Wohnnutzung
(§ 30, § 34 BauGB) (gem. RROP 2025)

geplanter WEA-Standort (EnergieKontor, Stand 12/2015)
1.

00
0m

W

M

G
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18. Änd. des Flächennutzungsplans
im Bereich Elstorf / Schwiederstorf

Gemeinde Neu Wulmstorf

ANALYSEPLAN

M. 1: 5.000 (im Original)

Stand: 14.09.2017

potenzielle Siedlungserweiterungsflächen

Wohnen
WA1   3,7 ha
WA2   6,5 ha
WA3   1,9 ha
WA4   1,4 ha
WA5   4,5 ha
WA6   3,1 ha
WA7   2,9 ha
WA8   2,1 ha
WA9   0,6 ha
WA10   0,4 ha

gesamt 27,1 ha

Mischnutzung
M1   1,4 ha
M2   2,5 ha

gesamt   3,9 ha

Gewerbe
GE1   11,4 ha (Suchraum)
GE2     4,6 ha (Suchraum)

gesamt   16,0 ha

Sport
SP1   2,5 ha

Gemeinbedarf
Kita / 
Schule  4,2 ha

Planunterlage
Amtliche Karte 1: 5.000 (AK5)
Maßstab 1 : 5.000

Quelle: Auszug aus den Geobasisdaten der Niedersächsischen
Vermessungs- und Katasterverwaltung.

c   2016
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Abbildung 3: B3 Ortumgehung gemäß Projektmeldung zum Bundesverkehrswegeplan 2015 

Das ROV, mit dem die abschließende Entscheidung über eine raumverträgliche Variante 

ermittelt wird, wird federführend vom Landkreis Harburg und in Abstimmung mit dem 

Landkreis Stade durchgeführt. Das weitere Verfahren für die Straßenplanung liegt bei der 

NLStBV Geschäftsbereich Lüneburg. Der Planfeststellungsbeschluss als planungsrechtli-

che Grundlage für das Bauvorhaben ist nach dem derzeitigen Zeitplan für 2025 dispo-

niert.55  

Der Suchraum für die Linienfindung der Vorzugsvariante umfasst auch den Bereich östlich 

Elstorf / Schwiederstorf. Im Analyseplan zur 18. Änderung des Flächennutzungsplanes 

wurde entsprechend eine aus Gemeindesicht sehr nachteilige östliche Ortsumgehung in 

abgeschwächter Form aufgenommen.  

Im Masterplan und entsprechend in der 18. Änderung des Flächennutzungsplanes wird 

die gemeindlich bevorzugte Ortsumgehung im Vergleich zur Vorbehaltstrasse gemäß 

RROP-Entwurf (Stand August 2016) in etwas weiterem Bogen und mit etwas nach Süden 

verlagerter Anbindung an die B 3 – Bestand berücksichtigt. Die Trasse wurde aus folgen-

den Gründen gewählt: 

• Es wird ein aus Immissionsschutzgründen gebotener Abstand zu den Erweite-

rungsflächen eingehalten, der an der engsten Stelle rund 180 m beträgt und damit 

etwas größer ist als die Trasse gemäß RROP mit Stand 2016 zum derzeitigem Sied-

lungsrand.  

• Die etwas geänderte Linienführung hat zudem den Vorteil, dass mehrere Kleinge-

wässer mit potentieller Bedeutung für Amphibien umgangen werden. Weiterhin 

 
55  vgl. RROP 2025 Begründung, Kap 4.1.3 02, S. 156 und Homepage Niedersächsische Landesbehörde für Stra-

ßenbau und Verkehr, https://www.strassenbau.niedersachsen.de 
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Abbildung 2:  Ausschnitt bestehendes Entwässerungssystem (Quelle: Dänekamp und Partner, Wasserwirt-

schaftliches Konzept zur 18. Änderung des Flächennutzungsplans (2020), Anlage 3, Blatt 1) 

4.12 Verkehr 
Kfz-Verkehr 
Durch Elstorf / Schwiederstorf verlaufen drei überörtliche Hauptverkehrsstraßen, womit eine gute Straßenanbindung gegeben ist, der Durchgangsverkehr jedoch gleichzeitig den Ort belastet. Die derzeitige Verkehrssituation und die Auswirkungen der Flächenneudar-stellungen auf das bestehende Straßennetz wurden im Rahmen einer zur 18. Flächennut-zungsplanänderung erstellten Verkehrsuntersuchung beurteilt. (vgl. Anlage 5 und Kap. 6.9) 

a) Bundesstraße B 3 (Lindenstraße) und Ortsumgehung B 3 Die B 3 durchquert beginnend in Buxtehude Elstorf / Schwiederstorf und hat südlich des Ortes als nächsten bedeutenden Knotenpunkt die Autobahnanschlussstelle A1-Rade. Els-torf / Schwiederstorf ist in hohem Maße mit überregionalem Durchgangsverkehr belastet. Die durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärken an Werktagen lagen gemäß der im April 
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3 Ziele der Raumordnung 

Für die Gemeinde Neu Wulmstorf gilt das Regionalen Raumordnungsprogramm RROP 

2025 für den Landkreis Harburg, das am 04. April 2019 in Kraft getreten ist.   

 

 

Abbildung 1:  Ausschnitt RROP 2025, Endfassung  April 2019. 

Die Gemeinde Neu Wulmstorf ist als Grundzentrum eingestuft, das auf den Hauptort be-

schränkt ist und dessen räumliche Ausdehnung im RROP 2025 über die Darstellung des 

zentralen Siedlungsgebietes konkretisiert wird. Als zentraler Ort kommt ihm die Schwer-

punkt- und Entwicklungsaufgabe zu, ein angemessenes Angebot an Wohn- und Arbeits-

stätten zu sichern und zu entwickeln. Einen weiteren Standort mit Schwerpunktaufgabe 

Sicherung und Entwicklung von Arbeitsstätten liegt im Süden des Gemeindegebietes im 

Bereich des Autobahnanschlusses Wennerstorf / Rade / Mienenbüttel. 4 

Insgesamt wird mit der 18. FNP-Änderung dem Ziel des RROP 2025, dass die Siedlungs-

entwicklung vorrangig auf Zentrale Orte sowie vorhandene Siedlungen, die eine ausrei-

chende Ausstattung von Einrichtungen der Daseinsvorsorge aufweisen und in das Netz 

des öffentlichen Personennahverkehrs eingebunden sind, entsprochen.5 Die 

 
4  vgl. RROP 2025, Beschreibende Darstellung, Kap. 2.1.3 01 – 02 und 2.2.2 01 

5  vgl. a.a.O., Beschreibende Darstellung Kap 2.1.2 02 
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